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Kaıiıser: Ich sehe dafür WEel Gründe. Zum eınen hängt Kaiser: Es mMas se1ın, dafß INa  S unausgesprochen der Me1ı-
dies wıederum damıiıt ZUSammmenNn, daß IMNa  > dıe Ehe lange Nnungs 1St Wo kommen WITr hın, WEeEeNn WITr 1n dieser rage
eıt tast NnUu  —_ als eın Rechtsinstitut, nämlı:ch als Vertrag nachgeben. Nur gylaube ıch, da{ß dıes nıcht der richtige
gesehen hat Wobe!]l INan nıcht VErgESSCH darf,; da{ß das Standpunkt 1St Man mu sıch zunächst fragen, W as

für den Vertrag typısche Konsensprinzıp durchaus auch sach- und menschengerecht ISt, un nıcht, dies hın-
ZuULE Dienste geleıistet hat Überall, dıe Kırche hın- tühren könnte. Im Hıntergrund steht immer wıeder dıe
kam, wurden Auffassungen VO Ehe VELLLELCN; ın denen Befürchtung, WEeNN WIr Ehen VO  S wiederverheiratet Ge-

auf den Wıllen der Trau nıcht ankam. Dıie Kırche schiedenen als gerechtfertigt anerkennen, dann se1l damıt
machte demgegenüber gyeltend, da{ß auf den Wıllen die Unauflöslichkeit der Ehe insgesamt aufgegeben. Das
beıder ankommt. Zum anderen, un: das hängt mıt dem mu{fß aber durchaus nıcht der Fall se1In.
ersten Z  MMECN, die Ehezwecklehre. 7u eiınem Vertrag Wobe!I In dem Zusammenhang dem pastoralen Um-
gehört ımmer eın estimmter 7Zweck Dieser WAar be- teld, der Vorbereıtung auf die Ehe, größere Aufmerk-
stimmt durch den Vertragsinhalt, nämlich das „1US 1ın COI - samkeıt wıdmen ware, Wenn iNna  — die Unauflöslichkeıit
pusu‚ das Recht auf geschlechtliche Vereinigung. Dıies wirklıich nımmt. Ist das kıirchliche Interesse der
sah INa  = isolıert für sıch, un wurden Sexualıtät un Ehe nıcht überhaupt immer noch isolıert epragt VO  —
Personalıtät voneınander dem lıturgischen Akt der Eheschließung?

Kaıiıser: Die lıturgische Fejer der Eheschliefßung 1STt auf Je-„Die Eheberatung zumeIlst erst den Fall Ur eın Stein in dem Gebäude. Es braucht drın-
e1n, WECNN die hen schon gescheıitert gend verstärkte flankierende Ma{fßnahmen 1m Bereich
sınd“ VO Jugenderziehung, Ehevorbereıtung SOWIl1e eiıner ehe-

begleitenden Seelsorge. Unsere Ehevorbereıtung fängt
So da{fß die Sexualıtät iıne sıch gyleichsam 4US- zume1lst erste dreı Wochen VOTr der Eheschließung d

schliefßliche Bedeutung erhieltDokumentation  25  Kaiser: Ich sehe dafür zwei Gründe. Zum einen hängt  Kaiser: Es mag sein, daß man unausgesprochen der Mei-  dies wiederum damit zusammen, daß man die Ehe lange  nung ist: Wo kommen wir hin, wenn wir in dieser Frage  Zeit fast nur als ein Rechtsinstitut, nämlich als Vertrag  nachgeben. Nur glaube ich, daß dies nicht der richtige  gesehen hat. Wobei man nicht vergessen darf, daß das  Standpunkt ist. Man muß sich zunächst fragen, was  für den Vertrag typische Konsensprinzip durchaus auch  sach- und menschengerecht ist, und nicht, wo dies hın-  gute Dienste geleistet hat: Überall, wo die Kirche hin-  führen könnte. Im Hintergrund steht immer wieder die  kam, wurden Auffassungen von Ehe vertreten, ın denen  Befürchtung, wenn wir Ehen von wiederverheiratet Ge-  es auf den Willen der Frau nicht ankam. Die Kirche  schiedenen als gerechtfertigt anerkennen, dann sei damit  machte demgegenüber geltend, daß es auf den Willen  die Unauflöslichkeit der Ehe insgesamt aufgegeben. Das  beider ankommt. Zum anderen, und das hängt mit dem  muß aber durchaus nicht der Fall sein.  ersten zusammen, die Ehezwecklehre. Zu einem Vertrag  HK: Wobei in dem Zusammenhang dem pastoralen Um-  gehört immer ein bestimmter Zweck. Dieser war be-  feld, der Vorbereitung auf die Ehe, größere Aufmerk-  stimmt durch den Vertragsinhalt, nämlich das „ius in cor-  samkeit zu widmen wäre, wenn man die Unauflöslichkeit  pus“, das Recht auf geschlechtliche Vereinigung. Dies  wirklich ernst nimmt. Ist das kirchliche Interesse an der  sah man isoliert für sich, und so wurden Sexualität und  Ehe nicht überhaupt immer noch zu isoliert geprägt von  Personalität voneinander getrennt.  dem liturgischen Akt der Eheschließung?  Kaiser: Die liturgische Feier der Eheschließung ist auf je-  „Die Eheberatung setzt zumeist erst  den Fall nur ein Stein in dem Gebäude. Es braucht drin-  ein, wenn die Ehen schon gescheitert  gend verstärkte flankierende Maßnahmen im Bereich  sind“  von Jugenderziehung, Ehevorbereitung sowie einer ehe-  begleitenden Seelsorge. Unsere Ehevorbereitung fängt  HK: So daß die Sexualität eine an sich gleichsam aus-  zumeist erst drei Wochen vor der Eheschließung an,  schließliche Bedeutung erhielt ...  wenn die Leute zum Pfarrer kommen und sich zur Trau-  Kaiser: Man hat diese geschlechtliche Betätigung als et-  ung anmelden, d.h. zu einem Zeitpunkt, an dem die jun-  was für sıch Alleinstehendes betrachtet und nicht mehr  gen Leute sich bereits füreinander entschieden haben.  Darüber hinaus darf die Eheseelsorge nicht aufhören,  gesehen, daß sie Ausfluß von Personalität ist. Oder wie  es Johannes Paul II. in „Familiaris consortio“ ausdrückt:  wenn die Eheschließung stattgefunden hat. Auch eine  Ehe, die keine Anzeichen von Krankheit aufweist, stellt  Geschlechtliche Vereinigung ohne personale Selbstüber-  eignung ist eine Lüge.  einen Prozeß dar, der mit Schwierigkeiten verbunden  sein kann. Die Eheberatung, die es bei uns gibt, setzt zu-  HK: Wenn ich richtig sehe, tut sich kirchlicherseits in  meist erst dann ein, wenn die Ehen schon mehr oder we-  diesen Fragen momentan so gut wie gar nichts. Vor-  niger gescheitert sind. Natürlich kann man damit nicht  schläge verschiedener Art liegen auf dem Tisch. Hier  ausschließen, daß immer noch Ehen scheitern. Man muß  und da hat man den Eindruck, daß befürchtet wird,  beides tun: alle Kräfte daransetzen, daß Ehen nicht  wenn man erst einmal in diesen Fragen etwas grundle-  scheitern, und wenn Ehen dennoch scheitern, diesen  gend ändert, bringe man noch mehr ins Rollen.  Leuten hilfreich entgegenkommen.  Von der Würde werdenden Lebens  Eine Handreichung der EKD zur Gentechnologie und Reproduktionsbiologie  Der während der EKD-Synode in Trier Anfang November  Die medizinische Forschung hat auch im Blick auf die  vorgestellte Text „Von der Würde werdenden Lebens. Ex-  menschliche Fortpflanzung in letzter Zeit weitreichende  neue Erkenntnisse gewonnen. Diese können und sollen  trakorporale Befruchtung, Fremdschwangerschaft und geneti-  sche Beratung — Eine Handreichung der Evangelischen  dem Menschen dienen. Zum einen soll unfruchtbaren  Kirche in Deutschland zur ethischen Urteilsbildung“ ist un-  Ehepaaren die Erfüllung eines Kinderwunsches ermög-  seres Wissens der erste Versuch einer kirchenamtlichen Ge-  licht werden; zum andern soll die Geburt von Kindern  samtwertung der mit der sog. Prokreationstechnologie — also  mit schweren Erbleiden möglichst vermieden oder eine  dem Einsatz biotechnischer Mittel beim Zeugungsvorgang —  Therapie von Behinderungen ermöglicht werden.  zusammenhängenden ethischen Fragen. Eine entsprechende,  Neben diesem Ziel, einzelnen Menschen zu helfen, gibt  von der deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebene  es freilich auch ein rein theoretisches Forschungsinter-  Ausarbeitung wird noch vorbereitet. Hier der Wortlaut der  esse. Die Erforschung früher Phasen der menschlichen  Einblick  in die  Entstehung  evangelischen Studie.  Entwicklung gewährtWE dıe Leute ZU Pfarrer kommen un: sıch ZUE  - Irau-

Kaiıser: Man hat diese geschlechtliche Betätigung als ei- ung anmelden, eınem Zeıtpunkt, dem die Jun-
W3as tür sıch Alleinstehendes betrachtet und nıcht mehr SCH Leute sıch bereıits füreinander entschieden haben

Darüber hınaus darf die Eheseelsorge nıcht aufhören,gesehen, da{fß S$1e Ausflu{fß VO Personalıtät 1St. der W1€e
Johannes Paul I1 In „Famıilıiarıs consortio“ ausdrückt: WeNnNn die Eheschlieisung stattgefunden hat uch iıne

Ehe, dıe keıne Anzeıchen VO Krankheit aufweıst, stelltGeschlechtliche Vereinigung ohne personale Selbstüber-
eignung 1sSt iıne Lüge eiınen Prozeß dar, der MIt Schwierigkeıiten verbunden

seın Annn Die Eheberatung, dıe be1 uns 1bt,
H/ Wenn ich riıchtig sehe, LUL sıch kırchlicherseits In me1lst erst dann e1n, Wenn die Fhen schon mehr oder
diesen Fragen gul W1€e Sar nıchts. Vor- nıger gescheıtert Ssınd. Natürlich annn INa  — damıt nıcht
schläge verschiedener Art lıegen auf dem Tisch Hıer ausschließen, da{ß immer noch Ehen scheıtern. Man mu
und da hat INa  s den Eiındruck, da{fß befürchtet wırd, beıides u  3 alle Kräfte daransetzen, da{fß Ehen nıcht
WCNN INa  S Erst eiınmal ın diesen Fragen ELWAaS grundle- scheıtern, und Wenn Ehen dennoch scheıtern, diesen
gend ändert, bringe INa  —_ noch mehr 1Ns Rollen. Leuten hılfreich entgegenkommen.

Von der Würde werdenden Lebens
iIne Handreichung der EK  S ZUuUr Gentechnologie und Reproduktionsbiologıe
Der zuaährend der EKD-Synode ın Trier Anfang November DiIe medizınısche Forschung hat auch 1m Blick auf die
vorgestellte Text „Von der Wuürde zwerdenden Lebens. FX- menschliche Fortpflanzung 1ın etzter eıt weıtreichende

NEUC Erkenntnisse SCW Dıiese können un sollentrakorporale Befruchtung, Fremdschwangerschaft und genet1-
sche Beratung Fıne Handreichung der Evangelischen dem Menschen dienen. Zum eınen soll untruchtbaren
Kirche ın Deutschland ZUur ethischen Urteilsbildung“ ıst — Ehepaaren die Erfüllung eıines Kinderwunsches ermÖög-

Wıssens der Versuch einer birchenamtlichen (rJe- lıcht werden; Z andern soll die Geburt VO  —_ Kındern
samtwertiung der mA1t der Soz Prokreationstechnologie also mıt schweren Erbleiden möglıchst vermıeden oder ıne
dem Einsatz biotechniıscher Mittel beim Zeugungsvorgang Therapıe VO  — Behinderungen ermöglıcht werden.
zusammenhängenden ethischen Fragen. 1ne entsprechende, Neben diesem Zıel, einzelnen Menschen helfen, &1bt
DOoN der deutschen Bischofskonferenz ıIn Auftrag gegebene e £reiliıch auch eın eın theoretisches Forschungsinter-
Ausarbeitung z ırd noch vorbereitet. Hıer der Wortlaut der sSS5C Dıie Erforschung trüher Phasen der menschlichen

Einblick In dıe Entstehungevangelischen Studie. Entwicklung gewährt
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menschlichen Lebens. Damıt eröttfnen sıch zugleich Miırttel stehen ZUr Behebung VO anderer Not nıcht mehr
Möglıchkeıiten un: Gelegenheıten Manıpulationen AA Verfügung.

Anfang des Lebens, WOTau»s heute noch nıcht abseh- Im werdenden menschlichen Leben 1St VO  —$ dem ugen-
bare Getahren erwachsen. blick A ın dem sıch Samen un Eı vereınen, ıne künf-
Wünsche 1m Blick auf das eıgene Kınd, therapeutische tige DPerson angelegt. Schon der Embryo 1St DU NVer-

wechselbaren Indiıyiduum bestimmt. uch 1mM StadıumZielsetzungen un das Interesse der Forschung können der ersten Zellteilung besitzt schon die gyleicheIn Gegensatz ZUr christlıchen Ethiık geraten. Evangelı- ethische Qualität w1e€e eın Fetus In der vorgerücktensche Stellungnahmen aus Anlafß der Retorm des Straf- Schwangerschatt.rechts AA Schwangerschaftsabbruch $ 218 t' ha-
ben immer vorausgeSsetzZt, dafß ethische Verantwortung Genetische Beratung darf sıch ımmer U  —_ auf den Einzel-

tall beziehen. Sıe MU jeweıls dıe esonderen persönlı-für das menschlıiche Leben mıt dem Zeitpunkt der Zeu-
SUunNns beginnt un deshalb eınen AaNgECEMESSECENCNHN Schutz chen un sozıalen Umstände berücksichtigen un: hat

des werdenden menschlichen Lebens als eınes hohen davon auszugehen, da{fß auch schon ungeborenem
menschlichem Leben Individualıität eıgnet.Rechtsgutes verlangt.

So werftfen dıie Möglichkeiten medizınıscher FEın- ıne genetische Untersuchung, beIı der das Erbgut 4N9a-

lysıert wiırd, kann ZUr Erkennung VO Krankheitsrisıkengriffe Anfang des Lebens ethische Grundfragen auf,
denen die Kırche nıcht ausweıichen darf der Betrof- hıltfreich se1n. Solche Untersuchungen dürten jedoch 9808  —

treiwillig un Wahrung StrengsSter Verschwiegen-tenen un der Verantwortung für das Leben wıllen heıt erfolgen. Denn ZUr Menschenwürde gehört das
Recht,; sıch nıcht gyenetisch ertforschen lassen.

Grund-Sätze Das Genom (Erbgut) biologisch die In cnaltar
Menschlıiches Leben ISt ıne abe (sottes un: hat iıne eines Menschen. Die Menschenwürde gebietet, dafß diese
besondere Würde Diese Gabe, die ın (Csottes Liebe ihren nıcht manıpulıert wiırd. Die Freiheıit des Menschen be-
rsprung hat, 11 1n Liebe AaNSCNOMMEN und weıterge- ruht auch darauf, da{fß iıhm dıe indıvıduellen Anlagen
geben werden; menschliches Leben 1St durch dıe Liebe nıcht durch Eingriffe anderer Menschen zugeteılt WOTI-

un Z Liebe bestimmt. Mann un Tau sınd geschaf- den sınd. Eın Gen- Transter un andere Eıingriffe ın die
Keimbahnzellen, die In Zukunft technısch möglıch WCI-fen, da{fß A4US iıhrer Liebe ın leib-seelischer Ganzheit

Leben hervorgehen ann Be1 einer Befruchtung außer- den könnten, sınd deshalb 4U S ethischen Gründen nıcht
vertretbar. Heute ann noch nıcht abgesehen werden, obhalb'ıdes Mutterleibes wiırd die Entstehung menschlichen

Lebens VO Mannn un Tau eiınen medi:zıinısch-techni- ıne Modıitikation dieser Ablehnung mıt der therapeuti-
schen Vorgang gebunden. Dabe1 esteht die Gefahr, da{ß schen Begründung, durch Gen-Transter oder ähnliche
das Werden menschlichen Lebens ın pannung ra Eingriffe könnten Erbkrankheiten vermıeden werden, In
seıner Bestimmung durch dıe Liebe un ZUr Liebe Zukunft möglıch werden wird. Di1e Forschung nach die-

SCr Möglichkeıit muß durch ständige kritische FragenZeugung un: Geburt gehören nach christliıchem Ver-
ständnıs 1n den Zusammenhang VO Liebe un: Ehe Dies nach der ethischen Verantwortbarkeit begleıtet werden.

Dıie Freiheıit eınes Forschers verwirklıicht sıch auch In dergılt, obwohl N auch 1n der Ehe Zeugung ohne Liebe un
Schwangerschaften außerhalb der Ehe o1bt. Der /7Zusam- Selbstbeschränkung, zumal ethische renzen berührt
menhang VO Liebe, Zeugung un: Geburt wırd aufge- werden. Freiheit der Forschung hat hre Grenze der

Würde des menschlichen Lebens. Deshalb muß z B da=löst, WEenNnn der Akt der Zeugung durch medizıinısche
Eingriffe ErSeizZt wiırd. Dıies annn heute noch nıcht ab- VOTLT gewarnt werden, wissenschaftliche un tinanzıelle

Kapazıtäten auft ıne ethisch nıcht vertretbare Forschungsehbaren Folgen tühren
Kinderlosigkeıt 1St für viele eın hartes Schicksal, aber menschlichen Embryonen testzulegen.
auch ine Chance tür eın anders erfülltes un sinnvolles
Leben Es x1bt keinen Anspruch aut Kınder. Kınder sınd Extrakorporale Befruchtung
abe un: Aufgabe. Sıe brauchen ıne behütete Kındheıt.

Kommt iıne Befruchtung auf natürlichem VWege nıchtIhr Anrecht darauf wiırd verletzt, WenNnn iıne RAaun ohne
Mannn leben, aber eın ınd bekommen will, da{f dieses zustande, esteht medizinisch-technisch die Möglıich-
ohne Vater aufwachsen müßte, ın einer Geborgen- keıt, ıne Fiızelle Operatıv entnehmen, S1€E ın einem Ge-

fäß miıt eıner Samenzelle verschmelzen lassen („In-Vı-heıt, W1€ S$1€e normalerweıse Ehe un: Famlılıe bıeten. Kın-
der haben auch eın Anrecht darauf, da{fß die leibliche tro-Fertilisation ) un: den sıch entwickelnden Embryo

1n dıe Gebärmutterhöhle einzupflanzen („Embryo-Mutter zugleıch die genetische 1St Kıinder muUussen ertah-
TenN können, Wer hre leiblichen Eltern sınd; iıne Be- Transter”).
fruchtung miıt Samen IMSpender versucht dies Bevor iıne extrakorporale Befruchtung als therapeuti-unterbinden. sche Ma{fßnahme ın Erwägung SCZOHCNH wiırd, mussen —

Dıie Erfüllung eınes individuellen Kınderwunsches durch VOT alle anderen Möglıichkeıten, den Kinderwunsch eiınes
iıne extrakorporale Befruchtung biındet in den medizını- Ehepaares erfüllen, geklärt worden se1n. Dıie FEheleute
schen Einrichtungen erhebliche finanzielle Mıiırttel. Diıese sollten auch dıe Möglichkeit eıner Adoption oder des
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Verzichts auf Kınder in Betracht zıiehen. Es darf keıne Therapeutische Eıingriffe 1ın die menschliche Keimbahn
Verpflichtung des Arztes ZUuU  — extrakorporalen Befruch- seLizen wesentliche Verbesserungen der In-Vıtro-Fertili-
LUNg geben. satıon OTrTaus Dıiıes würde Experimente auch mensch-
Be1l Zeugung und Geburt eınes Kındes beeinflussen sıch lıchen Embryonen notwendıg machen; S1e aber sınd
leibliche un seelische Vorgänge wechselseıtig. In einem ethisch nıcht vertretbar.
erheblichen eıl der Fälle 1St Sterıilıtät des Mannes oder
der Trau auch psychisch bedingt. Dıie psychischen Ursa- Heterologe Insemıinatıon undchen würden durch ıne extrakorporale Befruchtung
nıcht behoben, sondern NnUu  _ technısch überspielt. Eıspende
Das abgeschätzte Rısıko für angeborene Fehlbildungen Kınderlosigkeit annn durch die Zeugungsunfähigkeıt des
lıegt be1 der extrakorporalen Befruchtung nıcht höher als Mannes oder durch diıe Sterıilıtät der Tau bedingt se1ın.
be] natürlicher Zeugung. Allerdings 1st derzeıt die Wahr- Medizınısch-technisch kann eıner Beifruchtung EeNTLWE-
scheinlichkeit für die Entstehung zweılenger Zwillinge, der der Samen eınes tremden Mannes oder das Eı einer
be] denen eın erhöhtes Fehlbildungsrisiko besteht, ZTrÖ- remden Tau benutzt werden.
er Die VO eiıner Kommissıon der Evangelıschen Kirche In
Es 1St noch unerforscht, ob langfristige somatısche Deutschland 9/1 erarbeıtete Denkschriuft Fragen der
oder psychosomatische Folgewirkungen hat, WenNnn der Sexualethik tührte 4US Zıffer 59) „Wenn SCH Zeu-
Embryo die ersten Lebenstage In einem Getä{fß verbringt gungsunfähigkeit des Mannes seıne Frau VO ıhm eın

1mM Mutterleıb:; das Rıisiıko 1St nıcht auszuschließen. ınd empfangen kann, wırd heute gelegentlıch diıe ber-
Dıie Vernichtung überzählıger Embryonen be] extrakor- tragung remden Samens auf dıe Ehefrau empfohlen,
poralen Befruchtungen steht ın unautlöslichem Wıder- tern drıngender Kınderwunsch besteht (sogen ‚hetero-
spruch dem Schutz des werdenden menschlichen loge Insemimnatıon‘).
Lebens. SO entsteht be1 extrakorporalen Befruchtungen ber selbst WEeNN 1m Zeıtpunkt der Beantragung solchereın ethischer Konflıkt, dessen Austrag hohes Verantwor-
tungsbewußßtseın ertordert. Mafßnahme zwıischen dem kranken (sc zeugungsunfähl-

gen) Ehemann un seiner Tau Übereinstimmung be-Der medizinısche Eingriff 1ne größere Verant-
wortungslast als die natürliche Zeugung. Gewichtige steht, annn danach das Verhältnis der Eheleute gestÖört

un eın empfangenes ınd besonderen BelastungenGründe lassen genereller Zurückhaltung Be1l e1l-
auUSgESELIZL werden. uch Juristische und erbbiologischeMT extrakorporalen Befruchtung geht der Zusammen-

hang des Werdens menschlichen Lebens MmMIt der eıb-see- Probleme sınd heute noch nıcht völlıg geklärt.
Dıie Übertragung ehefremden Samens auf die FEhefrau 1Stlıschen Ganzheıt des Zeugungsvorgangs verloren. Nur nach christlichem Verständnıs der Ehe auch WEeNnN derbegrenzt aßt sıch sıcherstellen, da{ß der Kınderwunsch Spender unbekannt bleıbt un völlıges Einverständnısdem vorrangıgen Recht des Kındes iın zureichendem Um- zwıschen den Eheleuten esteht eın Einbruch In dietang Rechnung rag Überzählige Embryonen mUssen Ehe un damıt i1ne Verletzung der Ausschließlichkeitsterben. ehelicher Beziehungen. Aus diesem Grunde kann dıe

Achtung VOT der Würde un Individualität des Menschen Übertragung remden Samens auf die Ehefrau ethisch
mussen be] jeder Entscheidung den obersten Grundsatz nıcht gleich behandelt werden W1€e die instrumentelle Be-
bılden. Der Wunsch auch eıner alleinstehenden Frau, SaM ung mıt dem Samen des Ehemannes.“
Mutter werden, 1St verständlich. Sıe sollte aber, WenNnn eıl tür das bestimmungsgemäße Werden menschlichenS$1e 1ıne extrakorporale Befruchtung In Erwägung zıeht,
bedenken, da{fß ihr ınd ohne Vater autwachsen würde. Lebens dıe Liebe der Eltern 1MmM Akt der Zeugung wesent-

ıch ISt, gelten die Vorbehalte, die die extrakorpo-ach christlicher Überzeugung 1St dıe hebevolle Famlılıe rale Befruchtung erhoben wurden, auch dieder beste Rahmen tür iıne Kıindheıt, W1€e S1e der Bestim- heterologe Insemiıinatıon. Die gyenetische Abstammung 1St
INUNS des menschlıchen Lebens durch die Liebe un eın Bestandteil der persönlıchen Identität. Deshalb be-ihr entspricht.
Es muüssen durch Rıchtlinien hohe ethische Standards für steht be1 heterologer Befiruchtung eın Unterschied, ob

der Spender AaNONYIN bleibt oder ekannt I1STt. ıne schick-die Durchführung der extrakorporalen Befiruchtung fest- salhafte Unkenntnis der Herkuntfrt 1St mMIt eıner bewußftgelegt werden, dıe Kontrollmöglichkeiten gewährleisten herbeigeführten ethisch nıcht vergleichbar. Eltern schul-un Mißbrauch WI1e€e Experimente Embryonen oder dıe
Beteiligung VO  S FEı oder Samen Dritter ausschließen. Dıie den ihrem ınd Aufklärung über seıne genetische Her-

kunft Dıies kann OS A4US medizınıschen Gründen
VO 88 Deutschen Ärztetag 1mM Maı 985 beschlossenen
„Rıchtlinien ZUr Durchführung VO In-Vıtro-Fertilisa- lebenswichtig werden.

Wenn der Vater des Kındes nıcht der Ehemann un dertion und Embryo- Transter als Behandlungsmethode der
menschlichen Steriliıtät“ un dıe entsprechenden rgän- Famıiıliıenvater ISt; kann dies pannungen ın den Bezıe-
ZUNgen der Berufsordnung der Arzte sınd insofern hungen der Eltern zueinander un: Zu ınd führen; da-
begrüßen. Solche Rıchtlinien dürfen nıcht durch NUu  —_ tor- durch würde die famıliäre Geborgenheıt des Kındes
male Handhabung iıhren Sınn gebracht werden. gefährdet.
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Eıne heterologe Befruchtung I1STt ethisch auszuschlıeßen; durch die Eltern spıielt das Erlebniıs der Schwangerschaft
den Einwänden gegenüber eıner heterologen Insem1- ine Rolle Dıies galt insbesondere, WEenNnn eın behindertes

natıon un Eıspende kommen die Vorbehalte gegenüber ınd ZUr Welt kommt. Beı der Ersatzmutterschaft EeNLTL-
der extrakorporalen Befruchtung hinzu. steht ıIn einem solchen Fall eın besonders schwerwiegen-

des Problem.

Ersatzmutterschaft Genetische Beratung und pränatale
Neue medizinısche Technıken machen e möglıch, eiınen DıagnostikEmbryo nıcht VO der Nal austragen lassen, VO der
das Fı SLAMMETL Ist iıne Trau nıcht SA Schwangerschaft Nıcht alle angeborenen Fehlbildungen oder Krankheitenl
fähig, annn nach der Befruchtung der Embryo In dıe sınd Erbkrankheıten; viele eruhen auf vorgeburtlichen
Gebärmutterhöhle eiıner anderen ral eingepflanzt Wer- Schädigungen. Der heutige Erkenntnisstand der Human-
den Es hat inzwıschen mehrere Fälle solcher Fremd- genetik äfst Z zahlreıiche Krankheiten un Fehlbil-
schwangerschaften gegeben. dungen als erblich identifizieren. Be1 den meılsten
ach unserer Rechtsordnung 1St dıe gyebärende Mutter Erbkrankheiten ann iINna  z 4U$S dem Vererbungsmuster Ie=
die leibliche Mutter. Dies soll dem Schutz VO Multter doch 1U  - ıne Wahrscheinlichkeitsberechnung für dıe
un: ınd dienen. uch In ethischer Sıcht hätte 1im Falle Wıederholung eıner estimmten Krankheit ableiten.
einer Ersatzmutterschaft die leibliche Mutter, die 1n der Während der Schwangerschaft gelıngt mıt nNnier-

Schwangerschaft mıt dem ınd Intens1v verbunden schiedlichen Untersuchungsmethoden, einıge erbliche
wurde, Vorrang VO  S der genetischen. un nıchterbliche Krankheiten und Fehlbildungen
Schwangerschaft un das gebärende ınd dürten dıagnostizleren. In der Angewandten Humangenetik
nıcht Z Ware gemacht werden. Dıiıe Mutterschaft darft wırd einzelnen Betroffenen und Famılien genetische Be-
nıcht vermiıetet werden. Zudem esteht die Gefahr, dafß ratung angeboten. Diese ann das für alle Eltern gel-
soz1ıal schwache Frauen ausgebeutet werden, iındem S$1Ee tende Rısıko genetisch bedingter oder auch während der
die Gesundheitsrisıken un die seelischen Belastungen Schwangerschaft entstandener Störungen oder Aufftällig-
eıner Fremdschwangerschaft Entgelt auf sıch neh- keıten VO Neugeborenen (etwa 79% bıs 4% der Fälle)
men nıcht autheben. Manche Schädigungen können auch

nach der Geburt noch medizinısch behandelt werden.ber auch der Voraussetzung, da{fß die Ersatzmut-
terschaft nıcht entlohnt wırd, sondern z als Freundes- Dıie Möglıichkeiten der vorgeburtliıchen Dıagnostik, INS-
oder Verwandtenhilfe geschıeht, bestehen unüberwindlı- esondere der Voraussagen VO Krankheıten, stellen VO

che ethische Bedenken. Der gelegentliıche Hınwels dar- weıtreichende Entscheidungen, dıe gemeiınsam VO den
auf, da{fß das Ite TLestament stellvertretende Elternschaft Eltern, den beteıiliıgten ÄI' ”zten un Mitarbeitern ethisch
kennt, geht fehl; dıe Strukturen VO Ehe un Famılıe ha- TTwerden mUussen.
ben sıch tortentwickelt. uch eın Vergleich mıt der Allen erblich belasteten Personen un Famılien 1St hu-
Adoption 1St nıcht stichhaltıg, weıl deren Sınn darın be- mangenetische Beratung un Dıiagnostik empfehlen.
steht, einem ınd tehlende Elternschaft gewähren. ıne solche Beratung darf jedoch nıcht verlangt werden;
Hıngegen tührt die Ersatzmutterschaft 1ıne Trennung sS1e ann ımmer LUr freiwillıg seıin. uch dürfen be]l
VO leiblicher un sozıaler Elternschaft willentlich eın krankhaftem Befund nıcht automatisch bestimmte Kon-

SCQUENZCN SCZORCN werden. Humangenetische Famıiılien-un: verursacht ine Verunsicherung des Kındes über
seın Herkommen. beratung darf nıcht dem Ziel dıenen, den Bestand

Erbfaktoren einer Bevölkerung verbessern.
Das legıtıme Interesse des Kındes verlangt normaler-
welse iıne einheıtliıche (genetische, leibliche un: aufzie- Humangenetische Beratung CTE eıner Schwangerschaft
hende) Mutltter- bzw Elternschaftt. Es annn ZUu Schick- ann azu beıtragen, da{fs durch Verzicht auf Kınder g-
<a] werden, da{fß dıe leiblichen Eltern das Kınd nıcht netisch bedingte Krankheiten verhindert werden. ele-
erziehen können. Dıie Aufspaltung der Mutterschaft, In gentlich wırd aber auch iıne Entscheidung für iıne

„Schwangerschaft auf Probe“ getroffen, mıt der Absıcht,die sıch dann die Frau, VO der das ınd genetisch ab-
SLaAmMMtTL un dıe autfziehen wırd, und jene, die aus- dıe Schwangerschaft abzubrechen, WEeNN tatsächlich iIne
rag un ZUur Weltr bringt, teılen, verstöfßrt das Fehlbildung diagnostizliert wiırd. FEın Entschlufßfß AA

Anrecht des Kındes auf einheıtliıche Elternschafrt. Schwangerschaft auf Probe wıegt, selbst WEeNnN ıne Fehl-
Die Beziehung zwischen Mutter un ınd während der bıldung außerst unwahrscheinlich ware, schwer. Es 1St
Schwangerschaft übt eınen wıchtigen Einfluß auf die ethisch bedenklıich, WEenNnn menschliches Leben hervorge-
werdende Persönlichkeit des 1m Mutterleib heranwach- rufen und wiırd ıIn der Absıcht, beIı Vorliegen
senden Kındes AaUuSs Deshalb sollte dieser Einfluß MÖg- eıiner Schädigung öoOten
lıchst DOSItIV gestaltet seln. Dazu gehört die leib-seeli- Genetische Beratung zwuaährend der Schwangerschaft hat
sche Bındung zwıschen Mutltter un Kınd; ebenso gehört dıie Aufgabe, Eltern darüber aufzuklären, ob, Ww1€e un
dazu, da{fß die Multter die Zeugung 1n der Liebe ZU N a- mIıt welcher Genauıigkeıt das In der Famillıe vorhandene
ter des Kındes bejaht. uch für die Annahme des Kindes ?pezielle Rısıko für iıne Krankheıt oder Fehlbildung be-
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stimmt werden ann Dıie Eltern mussen darauf vorbere1l- eıt der Eltern bzw der Famılıe, das Schicksal eınes
tet werden, da{fß die Ergebnisse der pränatalen Dıiagno- kranken Kındes mıtzutragen. Immer spielt auch das Aus-
stik s1e ın eıinen Entscheidungskonftlıkt stellen können. ma{ß der spezıfischen Erkrankung, der rad einer
Beratung soll gewährleisten, da{fß das Lebensrecht auch wartenden Behinderung be1 der gemeınsamen Bearbeı-
eınes behinderten Kındes gewürdıgt wırd und mıt der LunNng dieses Konfliktes 1ıne entscheidende Rolle era-

Pränataldiagnostik nıcht automatisch dıe Entscheidung Lung ann NUr indivıduell erfolgen un: sıch Einzel-
für eınen Schwangerschaftsabbruch 1m Falle eıner festge- schicksal der Famlılıe Orlentleren. )as Abwägen 1m
stellten Fehlbildung verbunden wırd. Pränatale Dıagno- Einzelfall äflst sıch nıcht durch Gewichtung verschiede-
stik lediglich ZU 7weck einer Geschlechtsbestimmung ner Behinderungen (nichtlebensfähig, schwerstbehindert,

leichtbehindert, rıskant)1St SCHh des möglıchen Mißbrauchs ethisch nıcht VCI-

tretbar un mMUu. ausgeschlossen leiben. Weder kann sıch iıne Entscheidung NUr nach den Wün-
schen der Eltern riıchten, noch darf der Berater seıne

Wenn feststeht, da{fß eın Kınd miıt eıner Krankheit oder Vorstellungen aufdrängen. Genetische Beratung 1STt In
Fehlbildung erwartet wırd, mu die Beratung verdeutlıi- diesem Sınne eın kommunikatıiıver Prozefß der beıde Se1-
chen, da{ß sıch be1 den beıden Alternatıven, eın kran-

ten, Eltern und Berater, AA gewissenhaften, gyeme1lnsa-kes ınd anzunehmen un auszutragen oder dıe
IMS  —_ ethischen Verantwortung In allen EntscheidungenSchwangerschaft abzubrechen, eiınen aum Öösbaren aufruft.

menschlichen Konflikt handelt. Wenn be1 eiınem krank-
haften Befund automatisch dıe Konsequenz elınes Ab- Im Falle der Entscheidung tür das Austragen eiınes mı1ß-
bruchs der Schwangerschaft SCZOHCNH wırd, 1St die Aus- gebildeten oder schwerstbehinderten Kındes 1St ıne kon-
einandersetzung mıt diesen Konftlikten verdrängt. tinulerliche beratende Schwangerschaftsbegleitung NOL-

Der ethische Konflıkt ergıbt sıch aus folgenden Überle- wendiıg. Die Nachbetreuung 1ın derartıgen Konftliktsitua-
tiıonen 1St für dıe Kırche un: hre Diakonie zunächst ıneSUNSCH FEıner verwertlichen Tötung werdenden mensch-

lıchen Lebens steht dıe UÜbernahme VO  — Leid und seelsorgerliche Aufgabe, erfordert aber auch weıtere
Verantwortung gegenüber, dıe eın krankes ınd für dıe flankiıerende Maflnahmen, dıe gesellschaftliche An-
Eltern bedeutet. ber auch die AaSt der Krankheit für nahme VO  e Behinderten, insbesondere behinderten Kın-
das Kınd mu stellvertretend übernommen dern, unterstützen Die Kırche darf allerdings auch
werden. Wenn Eltern sıch bereıt finden, das Leid un dıe keine Versprechungen machen, die S1€Ee nıcht einhalten

AanMnm!Verantwortung, die mıt eiınem behinderten ınd auf S1e
zukommen, übernehmen, entscheıden S1€e damıt Es mu{fß selbstverständlich se1n, da{ß auch be1 eıner Ent-

auch, da{ß ihr ınd miıt der schweren Krankheit oder scheidung Z Schwangerschaftsabbruch iıne Nachbe-
Mißbildung leben mu{l Es ann eın Ziel se1ın, Leid IreUUNg un Begleitung erfolgt.
bedingt vermeıden; Leıd ann auch stärken oder - Humangenetische Beratung und Diagnostik ertordert
gyeahnte Kräfte wecken. Dıiıe Meınung, VO  = Geburt selbstverständlıch iıne qualitfizierte Ausbildung auf dem
mißgebildete oder schwerstbehinderte Menschen ürften Gebilet der Humangenetıik und der Beratertätigkeıt. Z

sätzliıch aber wırd den Berater eın hoher Anspruchnıcht geboren werden, 1St ethisch nıcht akzeptabel un
mIıt dem christlichen Glauben unvereinbar. Neben der menschlicher Zuwendung un ethischem Urteilsvermö-

SgCnH gestellt, damıt dıe Beratung verantwortetie Ent-schwierigen Abwägung 7zwischen Schuld, Leidübernahme
und Leidzumutung geht eın Abwägen der Fähig- scheidungen verhelten ann

Von „Normalıtät“ weIılt entternt
Politisch-kirchliche Spannungen ın Polen

Am FEnde des Jahres 955 rücken Meldungen au Polen ZONLE- Ministerpräsident und seiner Berufung ZU' Staatsoberhaupt
der auf dıe Titelseiten der Tageszeıtungen. Fs hatte 1ne dıe Phase der politisch-gesellschaftlichen „Stabilisierung“ ab-
hurze Zeıt lang ausgesehen, als ob nach den Sejmwahlen geschlossen se1 und dıe Behörden sıch ZanZz auf die Verwirk-

Oßktober 98)5, dem bleinen Revırement IM zentralen lichung der Wirtschaftsreform und dıe Befriedigung der zyeıt
zurückgesteckten Konsumbedürfnisse der Bevölkerung bon-Parteiapparat und der Regierungsumbildung ın der ersien

Novemberhäaälfte 1Nne geEWLSSE psychologische Beruhigung e1Nn- zentrieren zyürden.
treten würde, die die Behauptung VDON Regierung und Mas- Offensichtlich zuurde aber ın den etzten Wochen 1ne NnNeuEe

senmedien tutzen könnte, daß mA1t der mehrmals merschobe- Phase ın dem „Klassenkampf“ eingeleıtet, VD“O  s dem der Erste
nen Parlamentswahl, dem Rücktritt Wojsciech Jaruzelskıs als Sekretär des der Polnischen Vereinigten Arbeıterpartei


